
b) den Schaden unverzüglich der ELVIA anzuzeigen;

c) das Schadenereignis und den Schadenumfang darzulegen

und der ELVIA jede sachdienliche Auskunft wahrheitsgemäß

zu erteilen. Zum Nachweis hat die versicherte Person Original-

Rechnungen und -Belege einzureichen, gegebenenfalls die

Ärzte – einschließlich der Ärzte der ELVIA Assistance-Notruf-

zentrale – von der Schweigepflicht zu entbinden und es der

ELVIA zu gestatten, Ursache und Höhe des geltend gemach-

ten Anspruchs in zumutbarer Weise zu prüfen.

2. Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig

verletzt, ist die ELVIA von der Verpflichtung zur Leistung frei; bei

grob fahrlässiger Verletzung bleibt die ELVIA jedoch insoweit zur

Leistung verpflichtet, als die Verletzung keinen Einfluss auf die

Feststellung oder den Umfang der Leistungsverpflichtung hat.

§ 7 Wann zahlt die ELVIA die Entschädigung?

Hat die ELVIA die Leistungspflicht dem Grund und der Höhe nach

festgestellt, wird die Entschädigung innerhalb von zwei Wochen aus-

gezahlt.

§ 8 Was gilt, wenn die versicherte Person Ersatzansprüche

gegen Dritte hat?

1. Ersatzansprüche gegen Dritte gehen entsprechend der gesetz-

lichen Regelung bis zur Höhe der geleisteten Zahlung auf die

ELVIA über, soweit der versicherten Person daraus kein Nachteil

entsteht.

2. Die versicherte Person ist verpflichtet, in diesem Rahmen Ersatz-

ansprüche an die ELVIA abzutreten.

3. Leistungsverpflichtungen aus anderen Versicherungsverträgen –

ausgenommen Sachversicherungen – gehen der Eintrittspflicht

der ELVIA vor. Dies gilt insbesondere für die gesetzlichen Leis-

tungen der Sozialversicherungsträger.

Nimmt die versicherte Person unter Vorlage von Original-Belegen

zunächst die ELVIA in Anspruch, tritt diese in Vorleistung.

§ 9 Wann verliert die versicherte Person den Anspruch 

auf Versicherungsleistung?

Die ELVIA wird von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die

versicherte Person

1. innerhalb des Geltungsbereichs der Versicherung unerlaubter

Tätigkeit nachgeht, strafbewehrte Handlungen begeht oder sich

daran beteiligt;

2. nach Eintritt des Versicherungsfalls versucht, die ELVIA durch

unzutreffende Angaben über Umstände zu täuschen, die für die

Leistungspflicht nach Grund und / oder Höhe von Bedeutung

sind;

3. den geltend gemachten Anspruch nach Ablehnung der Leistung

nicht innerhalb von sechs Monaten gerichtlich geltend macht. 

Allgemeine Bestimmungen 

für ELVIA Visum-Reiseversicherungen

AVB AB Visum 04

Die nachstehenden Regelungen unter §§ 1 bis 10 gelten für alle

ELVIA Visum-Reiseversicherungen.

§ 1 Wer ist versichert?

Versicherte Personen sind die im Versicherungsschein namentlich

genannten Personen sofern die Versicherungsprämie gezahlt wurde.

§ 2 Für welche Reise gilt die Versicherung?

Der Versicherungsschutz gilt für die jeweils versicherte vorüber-

gehende Reise in Deutschland, in der Schweiz und im gesamten

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, die den Schengen-Besitzstand in

vollem Umfang anwenden (Geltungsbereich).

§ 3 Wann beginnt und wann endet die Versicherung?

1. Der Versicherungsschutz tritt nur dann in Kraft, wenn die Prämie

vor Reiseantritt gezahlt wurde.

2. Der Versicherungsschutz beginnt

a) für versicherte Personen aus einem visumpflichtigen Einrei-

seland innerhalb der vereinbarten Laufzeit mit dem Grenz-

übertritt in einen Staat des vereinbarten Geltungsbereichs und

endet mit der Beendigung der versicherten Reise spätestens

jedoch mit dem vereinbarten Zeitpunkt. Die Gültigkeit des Ver-

sicherungsscheins endet 12 Monate nach dem Datum der Aus-

stellung.

b) für versicherte Personen aus einem nicht-visumpflichtigen

Einreiseland zu dem im Versicherungsschein vereinbarten

Zeitpunkt und endet mit der Beendigung der versicherten Rei-

se, spätestens jedoch nach der im Versicherungsschein ange-

gebenen Versicherungsdauer.

§ 4 Wann ist die Prämie zu zahlen?

Die Prämie ist gegen Aushändigung des Versicherungsscheins zu

zahlen.

§ 5 In welchen Fällen besteht kein Versicherungsschutz?

Nicht versichert sind Schäden

1. durch Streik, innere Unruhen, Kriegsereignisse, Kernenergie und

Eingriffe von hoher Hand;

2. welche die versicherte Person vorsätzlich herbeiführt;

3. die bei der Teilnahme an Expeditionen entstehen.

§ 6 Was muss die versicherte Person im Schadenfall

unbedingt unternehmen (Obliegenheiten)?

1. Die versicherte Person ist verpflichtet,

a) den Schaden möglichst gering zu halten und unnötige Kosten

zu vermeiden;

Versicherungsbedingungen für ELVIA Visum-Reiseversicherungen



Die Frist beginnt erst, nachdem die ELVIA den Anspruch unter

Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge

schriftlich abgelehnt hat.

§ 10 Welches Gericht ist für die Geltendmachung der

Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag zuständig,

welches Recht findet Anwendung?

Der Gerichtsstand ist München. Es gilt deutsches Recht, soweit inter-

nationales Recht nicht entgegensteht.

Reise-Krankenversicherung

AVB RK Visum 04

§ 1 Was ist versichert?

1. Versichert sind die Kosten

a) der Heilbehandlung

b) des Krankentransports

c) der Überführung bei Tod

bei auf der vorübergehenden Reise in Deutschland, in der

Schweiz und im gesamten Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, 

die den Schengen-Besitzstand in vollem Umfang anwenden 

(Geltungsbereich), akut eintretenden Krankheiten und Unfällen.

§ 2 Welche Kosten werden bei Heilbehandlung im Geltungs-

bereich erstattet?

1. Die ELVIA ersetzt die Aufwendungen für die im Geltungsbereich

notwendige ärztliche Hilfe. Dazu gehören die Kosten für

a) ambulante Behandlung durch einen Arzt;

b) Heilbehandlungen und Arzneimittel, die der versicherten

Person ärztlich verordnet wurden;

c) stationäre Behandlung im Krankenhaus einschließlich unauf-

schiebbarer Operationen. Bei einer Frühgeburt werden (in

Abweichung von § 1 AVB AB Visum 04) auch die Kosten der

im Geltungsbereich notwendigen Heilbehandlungen des neu-

geborenen Kindes bis zu einem Betrag von c 10.000,- über-

nommen;

d) den medizinisch notwendigen Krankentransport zur statio-

nären Behandlung in das nächsterreichbare Krankenhaus im

Geltungsbereich und zurück in die Unterkunft;

e) medizinisch notwendige Gehstützen und Miete eines Roll-

stuhls;

f) schmerzstillende Zahnbehandlung und Reparaturen von Zahn-

prothesen und Provisorien bis c 250,-.

2. Die ELVIA erstattet die Kosten der Heilbehandlung bis zum Tag

der Transportfähigkeit, insgesamt jedoch längstens bis zu 45 Ta-

gen ab Beginn der Behandlung, sofern ein Rücktransport bis zum

Ende der vereinbarten Laufzeit des Versicherungsschutzes wegen

Transportunfähigkeit der versicherten Person nicht möglich ist.

§ 3 Welche Kosten erstattet die ELVIA bei Krankenrück-

transport und Überführung?

Die ELVIA erstattet

1. die Kosten für den medizinisch sinnvollen, vom Vertragsarzt der

ELVIA Assistance-Notrufzentrale angeordneten und der ELVIA

Assistance-Notrufzentrale durchgeführten Rücktransport der ver-

sicherten Person in das dem Wohnort der versicherten Person

nächstgelegene geeignete Krankenhaus bis zu einem Höchst-

betrag von c 10.000,-;

2. die unmittelbaren Kosten für die Überführung des verstorbenen

Versicherten zur Bestattung, wahlweise die unmittelbaren Kosten

der Bestattung vor Ort bis maximal zur Höhe der Kosten der

Überführung bis zu einem Höchstbetrag von c 10.000,-.

§ 4 Welche Einschränkungen des Versicherungsschutzes 

sind zu beachten?

Kein Versicherungsschutz besteht für

1. Heilbehandlungen und andere ärztlich angeordnete Maßnah-

men, die ein Anlass für die Reise oder den weiteren Verbleib im

Geltungsbereich sind;

2. Heilbehandlungen, und andere ärztlich angeordnete Maßnah-

men, deren Notwendigkeit der versicherten Person vor Reise-

antritt oder zur Zeit des Versicherungsabschlusses (Erstvertrag

oder Anschlussvertrag) bekannt war oder mit denen sie nach den

ihr bekannten Umständen rechnen musste;

3. Zahnbehandlungen, die über schmerzstillende Behandlungen,

Reparaturen von Zahnprothesen und Provisorien deren Kosten-

aufwand c 250,- pro Aufenthalt hinausgehen;

4. Massagen- und Wellness-Behandlung sowie die Anschaffung von

Prothesen und Hilfsmitteln;

5. Behandlung von Alkohol-, Drogen- und anderen Suchtkrank-

heiten und deren Folgen einschließlich Krankenrücktransport;

6. Entbindungen nach der 36. Schwangerschaftswoche und Schwan-

gerschaftsunterbrechungen und deren Folgen einschließlich Kran-

kenrücktransport;

7. durch Siechtum, Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte

Behandlung oder Unterbringung einschließlich Krankenrück-

transport;

8. Behandlung geistiger oder seelischer Störungen sowie Hypnose

und Psychotherapie einschließlich der hierfür verwendeten Arz-

neimittel und Krankenrücktransport;

9. Verletzungen, die durch die aktive Teilnahme an Wettkämpfen

von Sportorganisationen und dem dazugehörigen Training ver-

ursacht wurden einschließlich Krankenrücktransport.

§ 5 Was muss die versicherte Person im Schadenfall

unbedingt unternehmen (Obliegenheiten)?

Die versicherte Person ist verpflichtet,

1. im Falle stationärer Behandlung im Krankenhaus und vor Be-

ginn umfänglicher diagnostischer und therapeutischer Maßnah-

men sowie vor Abgabe von Zahlungsanerkenntnissen unver-

züglich Kontakt zur ELVIA Assistance-Notrufzentrale aufzuneh-

men;

2. ihrem Rücktransport oder der Rückführung in ihr Heimatland bei

Bestehen der Transportfähigkeit zuzustimmen, wenn die ELVIA

Assistance-Notrufzentrale den Rücktransport nach Art der Krank-

heit und deren Behandlungsbedürftigkeit genehmigt.

§ 6 Welche zusätzlichen Regelungen gelten für den

Versicherungsschutz der ELVIA Reise-Krankenversicherung

während eines Reiseaufenthalts in Deutschland?

Innerhalb Deutschlands werden ambulante ärztliche und zahnärzt-

liche Leistungen gem. § 2 höchstens mit dem 1,8-fachen Satz der



Gebührenordnung für Ärzte, GOÄ, oder Gebührenordnung für

Zahnärzte, GOZ, vergütet; überwiegend medizinisch-technische

Leistungen werden höchstens mit dem 1,3-fachen Satz vergütet,

Laborleistungen höchstens mit dem 1,15-fachen Satz. Die Kosten

stationärer Behandlung laut § 2 Nr. 1 und 2 werden nach dem jeweils

geltenden Regelsatz der gebietszuständigen Allgemeinen Ortskran-

kenkasse erstattet.

Reise-Notruf-Versicherung

AVB RN Visum 04

§ 1 Welche Dienste bietet die ELVIA?

1. Die ELVIA bietet der versicherten Person während der Reise in

nachstehend genannten Notfällen Hilfe und Beistand und trägt

die entstehenden Kosten im jeweils bezeichneten Rahmen. Die

Deckungsprüfung bleibt der ELVIA vorbehalten; Dienstleistungen

und Kostenübernahmeerklärungen der ELVIA Assistance-Notruf-

zentrale sowie die Beauftragung von Leistungsträgern beinhalten

grundsätzlich kein Anerkenntnis der Eintrittspflicht der ELVIA aus

dem Versicherungsvertrag gegenüber der versicherten Person.

2. Die ELVIA hat die Assistance-Notrufzentrale damit beauftragt, für

die Versicherten der ELVIA die nachstehend genannten Dienst-

leistungen im 24-Stunden-Service zu erbringen.

3. Versäumt die versicherte Person, Kontakt zur ELVIA Assistance-

Notrufzentrale aufzunehmen, so hat sie die daraus entstehenden

Mehrkosten zu tragen.

4. Soweit die versicherte Person weder von der ELVIA noch von

einem anderen Kostenträger die Erstattung verauslagter Beträge

beanspruchen kann, hat die versicherte Person die Beträge inner-

halb eines Monats nach Rechnungsstellung an die ELVIA zurück-

zuzahlen.

§ 2 Welche Hilfeleistung bietet die ELVIA Assistance-Notruf-

zentrale bei Krankheit und Unfall?

1. Stationäre Behandlung / Kostenübernahme-Erklärung

Bei stationärer Krankenhausbehandlung gibt die ELVIA dem Kran-

kenhaus eine Kostenübernahme-Erklärung bis zu c 13.000,-. Die-

se Erklärung beinhaltet keine Anerkennung der Leistungspflicht.

Die ELVIA übernimmt im Namen der versicherten Person die

Abrechnung mit dem zuständigen Kostenträger.

2. Krankenrücktransport

Sobald der Vertragsarzt der ELVIA Assistance-Notrufzentrale in

Abstimmung mit den behandelnden Ärzten vor Ort es für medi-

zinisch sinnvoll und vertretbar erachtet, organisiert die ELVIA

Assistance-Notrufzentrale den Rücktransport mit medizinisch

adäquaten Transportmitteln (einschließlich Ambulanz-Flugzeu-

gen) in das dem Wohnort der versicherten Person nächstgele-

gene geeignete Krankenhaus.

§ 3 Welche Dienste leistet die ELVIA Assistance-Notruf-

zentrale bei Tod der versicherten Person?

Stirbt die versicherte Person während der Reise, organisiert die ELVIA

Assistance-Notrufzentrale auf Wunsch der Angehörigen die Bestat-

tung im Ausland oder die Überführung der verstorbenen Person

zum Bestattungsort.

§ 4 Welche Kosten trägt die ELVIA bei Such-, Rettungs- 

und Bergungsmaßnahmen?

Die ELVIA leistet Ersatz bis zu c 5.000,- für Such-, Rettungs- und Ber-

gungskosten, wenn die versicherte Person nach einem Unfall geret-

tet oder geborgen werden muss, oder wenn die versicherte Person

vermisst wird und zu befürchten ist, dass ihr etwas zugestoßen ist.

Reisehaftpflicht-Versicherung

AVB RH Visum 04

§ 1 Welches Risiko übernimmt die ELVIA?

Die ELVIA bietet Versicherungsschutz gegen Haftpflichtrisiken des

täglichen Lebens, wenn die versicherte Person während der Reise

wegen eines Schadenereignisses aufgrund gesetzlicher Haftpflicht-

bestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Scha-

denersatz in Anspruch genommen wird. Schadenereignisse sind

Tod, Verletzung oder Gesundheitsschädigung von Menschen (Per-

sonenschaden) oder Beschädigung oder Vernichtung von Sachen

(Sachschaden).

§ 2 In welcher Weise schützt die ELVIA die versicherte Person

vor Haftpflichtansprüchen, und in welchem Umfang

leistet sie Entschädigung?

1. Die ELVIA prüft die Haftung, wehrt unberechtigte Ansprüche ab

und ersetzt die Entschädigung, welche von der versicherten

Person geschuldet ist.

Die ELVIA ersetzt die Entschädigung insoweit, als sie die Ent-

schädigungspflicht anerkennt oder das Anerkenntnis der ver-

sicherten Person genehmigt. Die ELVIA zahlt ebenfalls die Ent-

schädigung, wenn sie einen Vergleich schließt oder genehmigt

oder wenn eine gerichtliche Entscheidung vorliegt.

2. Macht der Geschädigte oder dessen Rechtsnachfolger den Haft-

pflichtanspruch gerichtlich geltend, führt die ELVIA den Rechts-

streit auf ihre Kosten im Namen der versicherten Person.

3. Wünscht oder genehmigt die ELVIA die Bestellung eines Ver-

teidigers in einem Strafverfahren gegen die versicherte Person,

das aus Anlass eines versicherten Schadenereignisses geführt

wird, trägt die ELVIA die Kosten des Verteidigers.

4. Falls die von der ELVIA verlangte Erledigung eines Haftpflicht-

anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich an

dem Widerstand der versicherten Person scheitert, hat die ELVIA

für den daraus entstehenden Mehraufwand an Hauptsache,

Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

5. Die im Versicherungsschein oder der Verbraucherinformation

genannten Versicherungssummen bilden die Höchstgrenze für

den Umfang der Leistungen der ELVIA.

§ 3 Welche Risiken sind nicht versichert?

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf

1. Haftpflichtansprüche

a) soweit sie aufgrund vertraglicher oder sonstiger Zusage über

den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht der versicherten Per-

son hinausgehen;

b) gemeinsam reisender versicherter Personen untereinander

und ihrer mitreisenden Angehörigen;



c) wegen der Übertragung einer Krankheit durch die versicherte

Person;

d) wegen Schäden aus beruflicher Tätigkeit.

2. Haftpflichtansprüche gegen die versicherte Person

a) aus der Ausübung der Jagd;

b) wegen Schäden an fremden Sachen, die die versicherte Per-

son gemietet oder geliehen hat, durch verbotene Eigenmacht

erlangt hat oder welche sie in Obhut genommen hat; einge-

schlossen ist die Haftpflicht aus der Beschädigung gemieteter

Ferienwohnungen und, Hotelzimmer oder der Unterkunft im

Geltungsbereich, nicht jedoch an dem gemieteten Mobiliars;

c) als Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines Kraft-, Luft-

oder motorgetriebenen Wasserfahrzeugs wegen Schäden, die

durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursacht werden.

§ 4 Was muss die versicherte Person nach Eintritt 

des Versicherungsfalls unbedingt beachten?

Versicherungsfall ist das Schadenereignis, das Haftpflichtansprüche

gegen die versicherte Person zur Folge haben könnte.

1. Jeder Versicherungsfall ist der ELVIA unverzüglich schriftlich an-

zuzeigen.

2. Die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens oder der Erlass eines

Strafbefehls oder eines Mahnbescheids ist der ELVIA von der

versicherten Person auch dann unverzüglich anzuzeigen, wenn

der Versicherungsfall der ELVIA bereits bekannt ist.

3. Wird der Anspruch auf Entschädigung gegen die versicherte

Person geltend gemacht, hat sie dies der ELVIA innerhalb einer

Woche nach der Erhebung des Anspruchs anzuzeigen.

4. Die versicherte Person hat außerdem der ELVIA anzuzeigen,

wenn ein Anspruch unter Einschaltung gerichtlicher oder staat-

licher Hilfe geltend gemacht wird.

5. Die versicherte Person ist verpflichtet, unter Beachtung der Wei-

sung der ELVIA nach Möglichkeit für die Minderung des Schadens

zu sorgen und alles zu tun, was zur Aufklärung des Schadenfalls

dient. Sie hat ausführlichen und wahrheitsgemäßen Schaden-

bericht zu erstatten und alle Umstände, die mit dem Schaden-

ereignis in Zusammenhang stehen, mitzuteilen sowie die ent-

sprechenden Schriftstücke einzureichen.

6. Kommt es zum Prozess über den Haftpflichtanspruch, hat die

versicherte Person die Prozessführung der ELVIA zu überlassen,

dem von der ELVIA bestellten oder bezeichneten Anwalt Voll-

macht und alle von diesem oder der ELVIA für nötig erachte-

ten Aufklärungen zu geben. Gegen gerichtliche oder staatliche

Verfügungen auf Schadenersatz hat die versicherte Person, 

ohne die Weisung der ELVIA abzuwarten, fristgemäß Wider-

spruch zu erheben oder die erforderlichen Rechtsbehelfe zu

ergreifen.

7. Die versicherte Person ist nicht berechtigt, ohne vorherige Zu-

stimmung der ELVIA einen Haftpflichtanspruch ganz oder zum

Teil oder vergleichsweise anzuerkennen oder zu befriedigen.

Leistet die versicherte Person dennoch Entschädigung, ohne

zuvor das Einverständnis der ELVIA einzuholen, ist die ELVIA von

der Leistungspflicht frei, es sei denn, die versicherte Person

konnte nach den Umständen die Anerkennung oder die Leistung

der Entschädigung nicht ohne offenbare Unbilligkeit verweigern.

8. Wenn die versicherte Person infolge veränderter Verhältnisse das

Recht erlangt, die Aufhebung oder die Minderung einer zu zahlen-

den Rente zu fordern, ist die versicherte Person verpflichtet, dieses

Recht in ihrem Namen von der ELVIA ausüben zu lassen. Die Be-

stimmungen unter Nr. 3 bis 5 finden entsprechend Anwendung.

9. Die ELVIA gilt als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder Abwehr

des Anspruchs ihr zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im

Namen der versicherten Person abzugeben.

10. Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig

verletzt, ist die ELVIA von der Verpflichtung zur Leistung frei; bei

grob fahrlässiger Verletzung bleibt die ELVIA jedoch insoweit zur

Leistung verpflichtet, als die Verletzung keinen Einfluss auf die

Feststellung oder den Umfang der Leistungsverpflichtung hat.

Bitte beachten Sie:

Für alle Versicherungssparten ist bei Beschwerden die Bundesan-

stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Graurheindorfer

Straße 108, 53117 Bonn, zuständig.

Datenschutz:

Entsprechend den Regeln des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)

informieren wir Sie darüber, dass im Schadenfall Daten zu Ihrer

Person gespeichert werden, die zur Erfüllung des Versicherungs-

vertrages notwendig sind. Zur Prüfung des Antrages oder des Scha-

dens werden ggf. Anfragen an andere Versicherer gerichtet und

Anfragen anderer Versicherer beantwortet. Außerdem werden Daten

an den Rückversicherer übermittelt.

Wir weisen darauf hin, dass Ihre Einwilligung dazu über die Be-

endigung des Versicherungsvertrages hinausgeht. Mit Ablehnung

eines Antrages zum Vertragsabschluss endet die Einwilligung.

Die Anschrift der jeweiligen Datenempfänger wird auf Wunsch mit-

geteilt.


